
Beschlussvorlage Nr.:  
für die Sitzung des Technischen Ausschusses am:  

Datum: 
Verfasser:  

I. Beschlussgegenstand: 

II. Vorbereitung/Beteiligung:

 Finanzverwaltung  Bauverwaltung Hauptverwaltung       

Verwaltungsausschuss  

OR Störmthal   OR Güldengossa  OR Dreiskau-Muckern 

 Bürgermeisterin  

OR Seifertshain  

Weitere Beteiligte:  

III. Finanzierungsvorschlag/Produkt/Sachkonto:

Produkt:  
Sachkonto: 

IV. Behandlung:  öffentlich  nichtöffentlich 

V. Beschlussvoraussetzungen: 

Bereits gefasste Beschlüsse: 
Aufzuhebende Beschlüsse: 

Gemeinde Großpösna 
Die Bürgermeisterin 

TECHNISCHER AUSSCHUSS

Maßnahme: 

Vergabeausschuss 

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien



Beschluss des Technischen Ausschusses der Gemeinde Großpösna vom 

Nr.:  

Der Technische Ausschuss der Gemeinde Großpösna beschließt: 

 

Finanzierung/Produkt/Sachkonto: 

Produkt:  
Sachkonto: 

Ergebnis 

Anzahl der Mitglieder:   7+1          JA - Stimmen: 
anwesende Mitglieder:       NEIN - Stimmen: 
Ausschluss wegen Befangenheit:       Stimmenthaltungen: 

 

damit ist der Antrag    angenommen und beschlossen    abgelehnt 

Schriftführer     Gemeinderat 

Siegel 

Bürgermeisterin                   Gemeinderat 

Gemeinde Großpösna 
Die Bürgermeisterin 

TECHNISCHER AUSSCHUSS

Maßnahme: 

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien


	Bürgermeisterin: On
	OR Seifertshain: Off
	Weitere Beteiligte: Off
	Hauptverwaltung: Off
	Technischer Ausschuss: Off
	OR Störmthal: Off
	OR Güldengossa: Off
	Bauverwaltung: On
	OR DreiskauMuckern: Off
	öffentlich: On
	nichtöffentlich: Off
	angenommen und beschlossen: Off
	abgelehnt: Off
	Datum der Vorlage: 22.03.2021
	Beschlussvorlage: Das geplante unterkellerte Einfamilienhaus wird in einer Baulücke im Oberholzweg errichtet. Auf Grund des stark zum Zulauf des Schäfereiteiches hin abfallenden Geländes, planen die Bauherren mit Kellergeschoss. Der Baukörper fügt sich mit den von der Straße aus sichtbaren Geschossen in das Bild der umgebenden Bebauung ein. Der Dachfirst liegt parallel  zur Straße. Die Dachneigung beträgt 28°. Das Dachgeschoss hat einen ca. 2,3m hohen Kniestock. Westlich neben dem Gebäude werden zwei PKW-Stellplätze errichtet. Auf dem  Grundstück befindet sich ein verrohrter Graben der Niederschlagswasserbeseitigung der südlich des Oberholzweges gelegenen Grundstücke. Die abschließende Stellungnahme der unteren Wasserbehörde zum Status der Leitung steht noch aus, jedoch handelt es sich nach deren Aussage um einen öffentlichen Kanal. Zu dessen Unterhaltung, ist deshalb zwingend eine Grunddienstbarkeit zugunsten der Gemeinde einzutragen. Für die Unterhaltung wird ein Streifen von 1,5 m nach rechts und links des Rohrscheitels benötigt. Da die genaue Lage des Rohres zum Neubau bzw. die Lage im Grundstück allgmein noch unsicher ist, muss dies vor allem bei der Planung und Anlage der Stellplätze beachtet werden. Die Erschließung des Grundstücks ist, bis auf die Schmutzwasserbeseitigung, nachgewiesen. Die zwei geplanten Einleitpunkte der Regenentwässerung in die öffentliche Niederschlagsentwässerung sind auf einen Einleitpunkt zu vermindern. Die Stellungnahme des ZV WALL steht noch aus und wird bis zum TA erwartet. 
	Bereits gefasste Beschlüsse: 
	Aufzuhebende Beschlüsse: 
	Befangene GR: [0]
	Sitzungsdatum: 29.03.2021
	Beschlussnummer: TA 2021-14
	Beschlusstext: im Rahmen der Anhörung nach § 69 Abs. 1 SächsBO dem Bauantrag für das Grundstück Oberholzweg 11a, Flurstück 291/b, Gemarkung Störmthal (Neubau eines unterkellerten Einfamilienhauses) zuzustimmen, und nach § 36 BauGB das Einvernehmen zu erteilen.Folgende Punkte sind in der Stellungnahme aufzunehmen:Eintragung einer entsprechenden Grunddienstbarkeit zugunsten der Gemeinde Großpösnain einer Breite von 3m (je 1,5m vom Rohrscheitel nach r/l) zur Unterhaltung des Rohres der Niederschlagsentwässerung. Einleitung des auf dem Grundtsück anfallenden Niederschlagswassers über einen Einleitpunkt in den öffentlichen Kanal. 
	Herr/Frau: [Herr Hanewald]
	NEIN-Stimmen: [0]
	JA-Stimmen: [0]
	Enthaltungen: [0]
	Kurzbezeichnung Beschlussgegenstand: Beschluss zum Bauantrag für das Grundstück Oberholzweg 11a, Flurstück 291/b, Gemarkung Störmthal (Neubau eines unterkellerten Einfamilienhauses)
	Verfasser: [Bauamt]
	Weitere BEteiligte, Planungsbüros etc: 
	Produktnummer: 
	Sachkonto: 
	Anwesende Ausschussmitglieder: [0]
	Maßnahme: 
	Finanzverwaltung: Off
	Vergabeausschuss: Off


